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1 Einführung  

1.1 Veranlassung  

Das Bauvorhaben „380-kV-Leitung Handewitt – Kassoe Nr. 327, Abschnitt Flensburg – Bundes-

grenze zu Dänemark“ muss mit den Regelungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) kon-

form gehen.  

 

1.2 Rechtliche Grundlagen und Vorgaben 

Die Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens basiert auf den wasserrechtlichen Grundlagen, 

die im Folgenden dargestellt werden.  

 

1.2.1 Wasserrahmenrichtlinie  

In der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur 

Schaffung eines Ordnungsrahmens für die Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-

serpolitik, zuletzt geändert am 30.10.2014 (im Folgenden: Wasserrahmenrichtlinie – WRRL), sind 

Umweltziele für die Bewirtschaftung von Binnenoberflächengewässern, Übergangsgewässern, 

Küstengewässern und des Grundwassers enthalten [1].  

 

1.2.1.1 Oberflächengewässer 

Nach Art. 2 Abs. 1 WRRL sind Oberflächengewässer „Binnengewässer mit Ausnahme des 

Grundwassers sowie die Übergangsgewässer und Küstengewässer, wobei im Hinblick auf den 

chemischen Zustand ausnahmsweise auch die Hoheitsgewässer eingeschlossen sind“ [1]. Der 

Oberflächenwasserkörper (OWK) ist dabei „ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eine[s] 

Oberflächengewässers, z.B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil 

eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Übergangsgewässer oder ein Küstengewässerstreifen“ 

(Art. 2 Abs. 10 WRRL). 

 

Die Mitgliedstaaten sind gemäß Art. 4 Abs.1 Buchst. a) WRRL verpflichtet anhand der festgeleg-

ten Maßnahmenprogramme für die Einzugsgebiete eine Verschlechterung des Zustandes aller 

OWK zu verhindern, sie zu schützen und zu sanieren [1]. Für alle OWK besteht das Ziel darin, 

einen guten Zustand zu erhalten oder zu erreichen. Der Zustand eines Oberflächengewässers 

wird auf der Grundlage des jeweils schlechteren Werts für den ökologischen und den chemi-
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schen Zustand ermittelt. Ein OWK befindet sich in einem guten Zustand, wenn er sich in einem 

zumindest „guten“ ökologischen und chemischen Zustand befindet (Art. 2 Abs.18 WRRL). 

 

Für prioritäre Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe legt die Richtlinie 2008/105/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und Rates vom 16.12.2008 (im Folgenden: Umweltqualitätsnormenricht-

linie – UQN-Richtlinie) Umweltqualitätsnormen fest, um einen guten chemischen Zustand für 

Oberflächengewässer zu erreichen [2]. Die Richtlinie 2013/39/EU zur Änderung der Richtlinien 

2000/60/EG und 2008/105/EG wurde in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik 

vom 12.08.2013 geändert und ergänzt die UQN-Richtlinie [3].  

 

1.2.1.2 Grundwasser 

Der Grundwasserleiter ist „eine unter der Oberfläche liegende Schicht oder Schichten von Felsen 

oder anderen geologischen Formationen mit hinreichender Porosität und Permeabilität, sodass 

entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme erheblicher Grundwasser-

mengen möglich ist“ (Art. 2 Abs. 11 WRRL). Ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb 

eines oder mehrerer Grundwasserleiter wird als Grundwasserkörper (GWK) bezeichnet (Art. 2 

Abs. 12 WRRL). 

 

Die Mitgliedstaaten führen gemäß Art. 4 Buchst. b) erforderliche Maßnahmen durch, um die Ein-

leitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und eine Ver-

schlechterung des Zustands aller GWK zu verhindern. Daher sind die Mitgliedstaaten verpflichtet 

alle GWK zu schützen, zu verbessern, zu sanieren und zu gewährleisten, ein Gleichgewicht zwi-

schen Grundwasserentnahme und -neubildung zu erreichen (Art. 4 Buchst. b). 

 

1.2.2 Wasserhaushaltsgesetz 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert wurde, beschreibt eine nach-

haltige Gewässerbewirtschaftung [4]. Zweck dieser Bewirtschaftung ist es, die Gewässer als Be-

standteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen (§ 1 WHG). Es ist für oberirdische Gewässer, 

Küstengewässer, Grundwässer und für Teile dieser Gewässer gültig (§ 2 WHG). Nach § 7 WHG 

sind die Gewässer nach ihren Flussgebietseinheiten (FGE) zu bewirtschaften. Für das geplante 

Bauvorhaben ist die Flussgebietseinheit Eider von Interesse. 
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1.2.2.1 Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 

Nach § 27 WHG sind „oberirdische Gewässer, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder er-

heblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass  

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands 

vermieden wird und 

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

werden. 

Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, 

sind so zu bewirtschaften, dass  

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-

stands vermieden wird und  

2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten 

oder erreicht werden“ (§ 27 Abs.1-2 WHG). 

Eine Verschlechterung des Zustandes tritt dann ein, wenn sich der Zustand mindestens einer 

Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der WRRL um eine Klasse verschlechtert, auch 

wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des OWK insge-

samt führt. Ist die Qualitätskomponente bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede 

Verschlechterung dieser Komponente eine „Verschlechterung des Zustands“ dar [5]. 

 

1.2.2.2 Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser 

Nach § 47 Abs. 1 WHG ist „das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass 

1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands ver-

mieden wird; 

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf 

Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden; 

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-

den. Zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht 

zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.“   

 

1.2.3 Oberflächengewässerverordnung 

Die Oberflächengewässerverordnung (OGewV) dient zum Schutz der Oberflächengewässer und 

zur wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung (§ 1 OGewV) [6]. Diese Verordnung vom 

20.06.2016 (BGBl. I S. 1373) dient zur Umsetzung der WRRL. 
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Die Einstufung des ökologischen Zustandes bzw. Potenzials (§ 5 OGewV) eines Oberflächen-

wasserkörpers erfolgt über die in Anlage 3 der OGewV aufgelisteten Qualitätskomponenten. Der 

ökologische Zustand bzw. das ökologische Potenzial kann nach Maßgabe von Anlage 4 Tabelle 

1 bis 5 in die Klassen sehr guter (1), guter (2), mäßiger (3), unbefriedigender (4) oder schlechter 

Zustand (5) zugeordnet werden (§ 5 Abs.1 OGewV).  

 

Der chemische Zustand wird hingegen über die in Anlage 8 Tabelle 2 aufgeführten Umweltquali-

tätsnormen beurteilt. Sind die Umweltqualitätsnormen erfüllt, ist der OWK mit dem chemischen 

Zustand „gut“ zu versehen (§ 6 OGewV). Sobald der Grenzwert für einen Schadstoff überschrit-

ten wird, ist der chemische Zustand des Wasserkörpers als „nicht gut“ einzustufen. 

 

1.2.4 Grundwasserverordnung  

Die Grundwasserverordnung (GrwV) vom 9. November 2010 dient der Umsetzung der Richtlinien 

2000/60/EG und 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie die Richtlinie 

2009/90/EG der Kommission [8]. Sie wurde zuletzt im BGBl. I S. 1044 vom 9. Mai 2017 geändert 

und beinhaltet die Einstufungen des mengenmäßigen Zustandes und die Beurteilung des chemi-

schen Zustandes des Grundwassers. Aus der Anlage 2 der GrwV sind die Schwellenwerte zur 

Beurteilung des chemischen Zustandes zu entnehmen. Nach Anlage 4 müssen die folgenden 

Parameter: Sauerstoff, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Nitrat und Ammonium im ausgewählten 

GWK bestimmt und für die Beurteilung des chemischen Zustandes herangezogen werden. Wei-

terhin gehen in die Bewertung des chemischen Zustandes die in Anlage 7 und 8 aufgelisteten 

gefährlichen und sonstigen Schadstoffe und Schadstoffgruppen mit ein.  

 

1.3 Ziel der Kurzbewertung 

Ziel der Kurzbewertung ist die Prüfung der Vereinbarkeit des Vorhabens: „380-kV-Leitung 

Handewitt – Kassoe Nr. 327, Abschnitt Flensburg – Bundesgrenze zu Dänemark“ mit den Be-

wirtschaftungszielen der WRRL und nach §§ 27 und § 47 WHG. Dabei sind folgende Fragen zu 

prüfen: 

 Sind Verschlechterungen des chemischen Zustands und des ökologischen Zustands 

(Potenzials) der Oberflächengewässer durch das Vorhaben zu erwarten? (Ver-

schlechterungsverbot) 

 Sind Verschlechterungen des mengenmäßigen und chemischen Zustandes des 

Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten? (Verschlechterungsverbot) 
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 Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen für die betroffe-

nen Wasserkörper? Sind der gute chemische und ökologische Zustand (bzw. Poten-

zial) der Oberflächenwasserkörper sowie der gute chemische und mengenmäßige 

Zustand der Grundwasserkörper zu erreichen? (Verbesserungsgebot) 

 
 

2 Auswirkungen des Bauvorhabens 

Im Rahmen der WRRL sind die Wirkungen des Vorhabens „380-kV-Leitung Handewitt – Kassoe 

Nr. 327, Abschnitt Flensburg – Bundesgrenze zu Dänemark“ zu ermitteln. Diese Auswirkungen 

sind lediglich auf den Bereichen der geplanten Maststandorte sowie Zufahrten und Baustellen-

einrichtungen zu verzeichnen. Folgende Bestandteile des Vorhabens sind daher zu beurteilen:  

 

Baubedingte Auswirkungen:  

- Zuwegung  

o temporärer Zufahrtsausbau und Verdichtung des Untergrundes  

- Arbeitsfläche 

o Flächenversiegelung aufgrund der Mastfundamente 

o Verdichtung der Lager- und Baustelleneinrichtungsfläche 

- Wasserhaltungsmaßnahmen 

o geschlossene Wasserhaltung, gegebenenfalls offene Wasserhaltung 

- Einleitung von Wässern 

o Einleitung des entstehenden Niederschlagswassers in Oberflächengewässer 

o Einleitung des zu Tage tretenden Grundwassers in Oberflächengewässer 

- Einbringen von Kontaminationen in die Oberflächen- und Grundwässer 

o Kontamination durch Eisen (kritischer Eisengehalt in anfallenden Grundwässern) 

o Schmierstoffe und Öle durch Maschinen und Fahrzeuge 

- bauzeitliche Verrohrungen  

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

- dauerhafte Versiegelung durch das Bauwerk 

- Eintrag der Korrosionsschutzfarbe in Boden und Grundwasser 

o Korrosionsschutzanstrich der Masten vor Ort 

Es gibt keine prognostizierten betriebsbedingten Auswirkungen, die einer Prüfung unterzogen 

werden müssen.  
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2.1 Baubedingte Auswirkungen 

Bei Verwendung temporärer Zuwegungen werden, soweit möglich, bereits vorhandene Graben-

überfahrten, das bestehende Straßen- und Wegenetz sowie landwirtschaftliche Nutzflächen ver-

wendet, um dem Vorsatz der Vermeidung und Minimierung zu folgen. In wenigen Fällen kann es 

bei unzureichenden Platzverhältnissen dazu kommen, dass vorhandene Gewässerüberfahrten 

und Verrohrungen für die Zuwegung temporär bauzeitlich verbreitert werden müssen. Dabei wird 

darauf geachtet, dass der Abfluss des Fließgewässers stets gewährleistet ist. Die Überfahrten 

werden außerdem so angelegt, dass die Durchgängigkeit für die Fisch- und Wirbellosenfauna 

weitestgehend gewährleistet wird. Um Flurschäden während der Bauphase zu vermeiden, wer-

den vorhandene Wege mit einer Vliesschicht (Geotextil), Auftragung einer Sandschicht, Auflegen 

von Platten aus Holz oder Stahl und Verlegen von Baggermatten geschützt. Die Zufahrten die-

nen zusätzlich zur Umgehung unter Naturschutz stehender Flächen (Tabuflächen). Die Errich-

tung wird fachgerecht durchgeführt und nach Abschluss der Bauarbeiten vollständig zurückge-

baut, um die Ausgangssituation der Böden und ihrer Infiltrationskapazität wieder herzustellen. 

Die genutzten Böden landwirtschaftlicher Nutzflächen werden in Abstimmung mit dem Eigentü-

mer tiefengelockert, während Grünflächen, sofern erforderlich, mit standortangepasstem Saatgut 

neu eingesät werden. Ruderal-, Gehölz- und Waldflächen werden der Sukzession überlassen 

oder ggf. durch Anpflanzung standortgerechter Arten wiederhergestellt. Nachhaltige Beeinträch-

tigungen der Gräben und des Wasserhaushaltes durch die Zufahrten können ausgeschlossen 

werden.  

 

Die Bauarbeiten erfolgen auf Arbeitsflächen, die für die Zeit der Bauphase errichtet werden. Die 

Arbeitsflächen befinden sich in unmittelbarer Umgebung der Maststandorte. Die Gesamtbauzeit 

für einen Mast wird auf vier Wochen geschätzt. Die genaue Beschreibung des Ablaufs der Bau-

maßnahmen ist dem Erläuterungsbericht Kapitel 8 (Beschreibung der Baumaßnahmen und Be-

trieb der Leitungen) zu entnehmen. Die temporäre Verdichtung und Versiegelung wird dabei auf 

ein unbedingt notwendiges Maß beschränkt und der Einsatz von schweren Maschinen auf nas-

sen Böden vermieden. Des Weiteren werden Auflagen, wie Baggermatten, Auslegen von Platten 

aus Holz, Stahl oder Aluminium, zur Druckminderung des Boden eingesetzt. Die Baustoffe sind 

flächensparend und unter Berücksichtigung der Tabuflächen abzulagern. In offenen Baugruben 

werden Spundwände zur Minderung der Beeinträchtigung des Bodens und des Wasserhaushal-

tes verbaut. Nach Beendigung der Bauarbeiten werden temporäre Verrohrungen, Zufahrten, Bo-

denversiegelungen sowie -verdichtungen wieder aufgehoben und der Ursprungszustand herge-

stellt.  
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Die Baugrubenwasserhaltungen sind aufgrund der hohen Grundwasserstände planmäßig auf 

dem gesamten Trassenabschnitt vorgesehen. Dabei sind die jeweiligen Wasserhaltungsmaß-

nahmen pro Maststandort aber im räumlichen und zeitlichen Maße beschränkt. Beim Absenken 

des Grundwasserspiegels sind die Auswirkungen auf den begrenzten Raum des Fundaments 

beschränkt. Das Zurückhalten des Wassers in der offenen Baugrube erfolgt über eine geschlos-

sene Wasserhaltung (s. Anlage 12 - Wasserwirtschaftliche Unterlage). Die bauseits gehobenen 

Wässer werden in nahegelegene Gräben und Verbandsgewässer der Wasser- und Bodenver-

bände Rodau und Meyner Mühlenstrom geleitet oder in Tanks gesammelt und ordnungsgemäß 

entsorgt. Dieses Vorhaben ist temporär begrenzt, sodass sich nach der Wiederherstellung der 

Baufläche die natürlichen Grund- und Oberflächenwasserverhältnisse erneut einstellen.  

 

Die Entnahme und das Ableiten von Wasser gilt nach § 9 Abs. 1 WHG grundsätzlich als Benut-

zung und bedarf daher nach § 8 Abs. 1 einer Genehmigung. Nach § 25 WHG (Gemeingebrauch) 

in Verbindung mit dem Landeswassergesetz (LWG) von Schleswig-Holstein § 14 Abs. 2 Nr. 1 [9] 

darf jedoch genehmigungsfrei in geringen Mengen für vorübergehende Zwecke Wasser ent-

nommen und nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 46 Abs. 1 WHG entnommenes Grund-

wasser ohne Kontamination wieder eingeleitet oder versickert werden. Somit ist die Wasserhal-

tung nach den Vorgaben des WHG unbedenklich und nicht genehmigungsbedürftig.  

 

Niederschlagswässer oder Grundwässer müssen dann beseitigt werden, wenn es die Bauarbei-

ten in den Baugruben behindert oder zu Schäden führen kann. Dabei kann es sich auch um 

Wässer handeln, die durch die Baumaßnahmen selbst entstehen, wie bspw. auf Dachflächen, 

Abdeckungen oder auf versiegelten bzw. verdichteten Flächen.  

 

Auftretendes Niederschlagswasser von ländlichen Wegen kann durch das LWG Schleswig-

Holstein § 14 Abs. 2 Nr. 4 in Verbindung mit dem WHG § 25 und im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 4 

des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekannt-

machung vom 25. November 2003 [10], Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt 

durch Verordnung vom 12. Oktober 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487), in oberirdische Gewässer 

eingeleitet werden. Oberflächenabflüsse auf den Baustraßen werden, nach § 25 Abs. 1 WHG in 

Verbindung mit dem LWG Schleswig-Holstein § 14 Abs. 2 Nr. 4, auf angrenzende Flächen zur 

Versickerung geleitet.  

 

Das Einbringen von Kontaminationen in die GWK kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, 

aber es können Maßnahmen zu Vermeidung ergriffen werden. Die Kontamination von Wasser-
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körpern wiederstrebt jedoch den Bewirtschaftungszielen nach § 47 und § 27 WHG sowie den 

Zielen nach Art. 1 Buchst. a und dem Verschlechterungsverbot der WRRL. Durch das zu Tage 

fördern von Grundwässern mit kritischen Eisengehalten kann es bei deren Einleitung in Oberflä-

chengewässer zur Eisenausfällung kommen. Das Wasser ist daher vor der Einleitung in die 

OWK chemisch zu untersuchen. Wasserbehandlungsanlagen zur Abtrennung von Eisen vor Ort 

oder auch der Abtransport und die sachgerechte Entsorgung des anfallenden Wassers vermei-

den somit eine Kontamination der Fließgewässer.  

 

Die erstbeschichteten Masten müssen vor Ort den Restanstrich erhalten, sodass dies eine weite-

re Kontaminationsquelle darstellt. Um die Kontamination so gering wie möglich zu halten, werden 

Hydrobeschichtungsstoffe verwendet, welche keine Schwermetalle beinhalten und lösungsarm 

sind. Des Weiteren werden Anstriche grundsätzlich auf Planen durchgeführt, um so den Farbein-

trag in Oberflächen- und Grundwässer zu vermeiden.  

 

Durch die für Maschinen und Baumaßnahmen verwendeten Öle, Schad- und Schmierstoffe kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass Grund- und Oberflächenwasser temporär belastet wird. Um 

dieser Belastung vorzubeugen, sind biologisch abbaubare und nicht wassergefährdende 

Schmiermittel und Betriebsstoffe zu verwenden. Weiterhin ist während der Baumaßnahmen eine 

regelmäßige Überprüfung von Leckagen durchzuführen und die Verwendung von Schutzwannen 

vorgesehen. Vorräte, bspw. für Baustoffe, sind auf befestigten Lagerflächen zu verwahren. Diese 

Maßnahmen zum Schutz vor Kontaminationen des Oberflächen- und Grundwassers sind von der 

bauausführenden Firma durchzuführen und zu kontrollieren.  

 

Alle oben aufgeführten baubedingten Vorhabensbestandteile beziehen sich ausschließlich auf 

den Bau der Maststandorte und sind dementsprechend temporär. 

 

2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Für regelmäßige Kontroll- und Unterhaltungsarbeiten, z. B. für den Transport von Personal und 

Kleinmaterial mit Kleinfahrzeugen, sind für alle Masten dauerhafte Zuwegungen notwendig. Für 

diese Zufahrten erfolgt jedoch kein dauerhafter Ausbau oder Versiegelung, sondern lediglich eine 

grundbuchliche Sicherung. Im Bedarfsfall werden in den Zuwegungsbereichen ggf. druckvertei-

lende Platten ausgelegt. Somit kommt es dort zu keiner dauerhaften Verdichtung der Zufahrts-

strecke und Veränderung der Wasserhaushaltsparameter. 



 

Materialband 10 
Kurzbewertung Wasserrahmenrichtlinie 

380-kV-Leitung Handewitt – Kassoe Nr. 327 
 

 

29.04.2019  13/22 

 

Im Zuge der Baumaßnahmen entstehen durch die Mastfundamente keine wesentlichen versie-

gelten Flächen. Der Versiegelungsgrad durch das Bauwerk liegt unter 10 % (40 m² pro Mast), 

sodass es keinen Einfluss auf den Oberflächenabfluss und die Grundwasserneubildung geben 

wird. Des Weiteren ist durch die kleinräumige Ausdehnung nicht mit einer signifikanten Beein-

trächtigung des Grundwasserspiegels nach Vorgaben der WRRL zu rechnen. Die Grundflächen 

der Masten werden nach Beendigung der Bauarbeiten mit standorttypischen Bodenmaterialien 

und Vegetation bestückt, sodass eine Infiltration des Niederschlagswassers gewährleistet wird. 

 

Dauerhafte Eingriffe in Oberflächengewässer wurden durch entsprechende Wahl der Maststand-

orte soweit möglich vermieden. Derzeit sind keine zusätzlichen dauerhaften Grabenverrohrun-

gen, sondern nur temporär bauzeitlich bedingte Verbreiterungen von bestehenden Überfahrten 

und Verrohrungen bei Mast 6 (Rodau) und Zuwegung 10 Prov. bei Mast 5 (Gewässer 1), im Zu-

ge des Freileitungsneubaus der 380-kV-Leitung Handewitt – Kassoe Nr. 327 bzw. Rückbau der 

bestehenden 220-kV-Leitung Flensburg – Kassoe Nr. 206 an Verbandsgewässern vorgesehen.  

 

3 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen 
Wasserkörper  

3.1 Flussgebietseinheit 

Das Bauvorhaben „380-kV-Leitung Handewitt – Kassoe Nr. 327, Abschnitt Flensburg – Bundes-

grenze zu Dänemark“ erstreckt sich innerhalb der Flussgebietseinheit Eider. 

 

Die Flussgebietseinheit Eider wird nach § 2a LWG Schleswig-Holstein vom 11.02.2008 (letzte 

Änderung 01.08.2016) zu § 1b Abs. 3 WHG wie folgt begrenzt: 

a) mit den Einzugsgebieten und Teileinzugsgebieten Arlau, Bongsieler Kanal, Husumer 

Mühlenau, Miele, Treene und Wiedau/Alte Au und den weiteren Einzugsgebieten, die 

zwischen der Grenze zu Dänemark und dem Punkt mit den Koordinaten 54° 01' 30“ N 

und 08° 48' 06“ O in die Nordsee entwässern, 

b) mit dem den in Nummer 1 Buchst. a genannten oberirdischen Gewässern zugeordnetem 

Grundwasser, 

c) mit dem Küstengewässer der Nordsee, das begrenzt wird 

aa) im Norden durch die Grenze zu Dänemark, 

bb) im Osten durch die Küstenlinie bei mittlerem Tidehochwasserstand, 

cc) im Süden durch eine Linie, die von dem Punkt mit den Koordinaten 54° 01' 

30“ N und 08° 48' 06“ O geradlinig nach Westen bis zum Schnittpunkt bei  
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54° 05' 00“ N und 08° 24' 24“ O mit der unter Doppelbuchstabe dd beschrie-

benen Grenze verläuft, 

dd) im Westen durch die Linie, auf der sich jeder Punkt eine Seemeile seewärts 

der Basislinien befindet. 

 

In der Flussgebietseinheit Eider lassen sich weitere Einzugsgebiete von Fließgewässern, welche 

von schleswig-holsteinischem Gebiet in die Nordsee entwässern, zu drei Planungseinheiten zu-

sammenfassen. Die drei Planungseinheiten sind in Abbildung 1 dargestellt. Der geplante Tras-

senverlauf liegt dabei im Bereich der Planungseinheit Arlau/Bongsieler Kanal. 

 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte der Flussgebietseinheit Eider mit Angabe der Planungseinheiten (aus Maß-
nahmenprogramm FGE Eider, [12]) und Lage des geplanten Trassenabschnitts Hannewitt – 
Kassoe Nr. 327 (roter Punkt). 

 

Im Jahr 2009 wurde für die Flussgebietseinheit Eider ein erster Bewirtschaftungsplan gemäß 

Art. 13 WRRL veröffentlicht. Die für den ersten Bewirtschaftungsraum festgelegten Verbesserun-

gen der OWK sind nur zum Teil erfüllt worden. Daher erfolgte bis Ende 2015 die Aktualisierung 

und Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans für den 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 

2021 gemäß Art. 4 WRRL bzw. § 84 Absatz 1 WHG [11]. Die Qualitätskomponenten besserten 

sich für die Flussgebietseinheit Eider, doch durch das „One-Out-All-Out-Prinzip“ weist ein Groß-

teil der OWK weiterhin keinen guten Zustand auf.  
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Für die Wasserkörper der Flussgebietseinheit Eider in Schleswig-Holstein liegen daher nach der 

WRRL Artikel 4 folgende Bewirtschaftungsziele vor: 

 

Oberflächengewässer: 

- Verschlechterungsverbot 

- Reduzierung der Verschmutzung mit prioritären Stoffen  

- Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten prioritärer gefährlicher Stoffe 

(Phasing-out) 

- guter ökologischer Zustand der natürlichen und erheblich veränderten bzw. künstlichen 

Wasserkörper   

- guter chemischer Zustand der natürlichen und erheblich veränderten bzw. künstlichen 

Wasserkörper 

Grundwasser: 

- Verschlechterungsverbot 

- guter mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper 

- guter chemischer Zustand der Grundwasserkörper 

- Trendumkehr bei signifikant und anhaltend zunehmenden Schadstoffkonzentrationen 

 

3.2 Oberflächenwasserkörper 

Die beiden in Tabelle 1 aufgeführten Oberflächenwasserkörper Wallsbek/Meyner Mühlenstrom 

(DESH_bo_01) und Rodau (DESH_bo_02) werden von der Stromtrasse gekreuzt und sind hin-

sichtlich ihres Ist-Zustandes, sowie des Zustandes während der Bauphase und nach der Bau-

phase einzuschätzen. Dabei ist auf die Intensität und Reichweite des Vorhabens bedingten Wir-

kungen einzugehen. Relevant sind dabei alle Faktoren, die die Qualitätskomponenten negativ 

beeinflussen oder die für das Gewässer vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen behindern.  

 

Tabelle 1:  Durch Leitungsbau betroffene OWK (BWZ-Bewirtschaftungszeitraum). 

Name OWK Abkürzung 
Einstufung 

2. BWZ 

Wasser- 

körpertyp 
Planungseinheit 

Wallsbek/Meyner-

Mühlenstrom 
DESH_bo_01 natürlich sandgeprägt Arlau/Bongsieler Kanal 

Rodau DESH_bo_02 
erheblich  

verändert 
sandgeprägt Arlau/Bongsieler Kanal 
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Die Wasserkörper werden nach den Vorgaben der OGewV § 5 und den Qualitätskomponenten 

aus Anlage 4 OGewV sowie Anhang 5 der WRRL eingestuft. Dem natürlichen Wasserkörper 

Wallsbek/Meyner Mühlenstrom ist ein unbefriedigender (4) ökologischer sowie ein schlechter (3) 

chemischer Zustand zuzuordnen.  

 

Der erheblich veränderte Wasserkörper der Rodau ist hingegen charakterisiert durch ein mäßi-

ges (3) ökologisches Potenzial und ebenfalls einen schlechten (3) chemischen Zustand. Die Be-

urteilungen der einzelnen betrachteten Qualitätskomponenten beider Wasserkörper ist den Ta-

bellen im Anhang 1 zu entnehmen. 

 

Die geplante Trasse überquert den OWK Rodau zwischen den Standorten für Mast 6 und 7 (sie-

he Abbildung 2) und den OWK Wallsbek/Meyner Mühlenstrom zwischen den Standorten für Mast 

18 und 19 (siehe Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 2: Rodau zwischen den Maststandorten 6 

und 7 (Foto: G.E.O.S.). 

 

Abbildung 3: Meyner Mühlenstrom zwischen den 

Maststandorten 18 und 19  

(Foto: G.E.O.S.). 

 

Neben den lokalen Eingriffen in die Wasserkörper müssen auch die direkten und indirekten 

Fernwirkungen des Vorhabens auf die Wasserkörper berücksichtigt werden. Ein Wasserkörper 

ist vom Vorhaben beeinträchtig, wenn die Möglichkeit besteht, nachteilige Auswirkungen bei ei-

ner auf konkrete, nachvollziehbare Feststellungen beruhenden Prognose nach menschlicher 

Erfahrung und nach wissenschaftlich begründetem Kenntnisstand nicht von der Hand zu weisen 

ist. 
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3.3 Grundwasserkörper 

Das Bauvorhaben befindet sich im Einflussbereich der Rodau und des Meyner Mühlenstroms 

und ist dem Grundwasserkörper Ei11 (Eider/Arlau/Bongsieler Kanal – Geest) zuzuordnen. Dieser 

GWK wird für die Trinkwasserversorgung genutzt und weist einen guten mengenmäßigen Zu-

stand auf. Der chemische Zustand wird durch Nitrateinträge aus landwirtschaftlicher Aktivität als 

schlecht (3) eingestuft. Bei Nichtbetrachten der Nitrate, ist das Grundwasser insgesamt als 

gut (2) zu bewerten. In den Arbeitsbereichen des Bauvorhabens wird der Grundwasserkörper 

Ei11 nicht direkt beeinträchtigt.  

 

4 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen 
Wasserkörper 

4.1 Bewertung der Auswirkungen auf die Oberflächenwasserkörper 

Nach Durchführung der in Kapitel 2 aufgeführten baubedingten bzw. anlagenbedingten Vorhaben 

ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponenten für die betroffenen OWK zu erwarten. Eine 

Verschlechterung der ökologischen Zustandsklassen einer biologischen Qualitätskomponente 

oder eine weitere negative Veränderung von biologischen Qualitätskomponenten, die bereits in 

einem schlechten Zustand sind, wird durch das geplante Vorhaben nicht erfolgen. Ebenso wer-

den keine negativen Veränderungen der hydromorphologischen oder allgemeinen physikalisch-

chemischen Qualitätskomponenten hergerufen. 

 

Des Weiteren ist zu erwarten, dass durch das geplante Vorhaben weder Umweltqualitätsnormen 

für die flussgebietsspezifischen Schadstoffe gemäß Anlage 6 OGewV 2016 überschritten wer-

den, noch dass es zur Verschlechterung des chemischen Zustandes der betroffenen OWK auf-

grund von Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen nach Anlage 8 OGewV 2016 kommen 

wird. 

 

Nach Prüfung der in § 5 der OGewV aufgeführten Qualitätskomponenten (biologische, hydro-

morphologische und chemisch bzw. physikalisch-chemische Komponenten) zum Ist-Zustand der 

Wasserkörper, kann eine Verschlechterung ausgeschlossen werden. Das Bauvorhaben geht 

daher mit der WRRL konform. 

 



 

Materialband 10 
Kurzbewertung Wasserrahmenrichtlinie 

380-kV-Leitung Handewitt – Kassoe Nr. 327 
 

 

29.04.2019  18/22 

 

4.1.1 Talräume 

Als Talraum bezeichnet man die Wirkungsfläche der wasserführenden Oberflächengewässer. In 

diesem Bereich ist davon auszugehen, dass es je nach Wasserstand im Gewässer zu regelmä-

ßigen Vernässungen, einer natürlichen Laufveränderung/-verlegung des Gewässers sowie einer 

Gehölzentwicklung kommen kann. Die Befahrbarkeit von Zufahrts- und Unterhaltungsflächen ist 

daher nicht durchgängig gegeben. Talräume sind somit von Fundamenten für Mastfüße ein-

schließlich deren Zuwegungen frei zu halten.  

 

Nach § 35 LNatSchG [13] in Verbindung mit § 61 BNatSchG [14] ist ein Schutzstreifen von 50 m 

Länge landwärts von der Uferlinie für Gewässer I. Ordnung einzuhalten. Dieser Schutzstreifen 

untersagt das Errichten bzw. das wesentliche Erweitern von baulichen Anlagen. Die Bestimmun-

gen zu den Schutzstreifen gelten laut § 2 der Landesverordnung Schleswig Holsteins zur Son-

dernutzung am Meeresstrand und über Schutzstreifen vom 8. Dezember 2008 [12] ebenfalls für 

die in der Anlage zum § 2 aufgeführten Gewässer II. Ordnung, u. a. dem Meyner Mühlenstrom. 

Gewässer I. Ordnung werden durch die Trasse nicht gekreuzt. 

 
Für die Trassierung der 380-kV-Leitung wurde dies berücksichtigt, sodass es zu keiner bzw. nur 

geringen Beeinträchtigung des Entwicklungsraumes von Gewässern kommt. 

 
Wie bereits beschrieben, sind für Unterhaltungsmaßnahmen dauerhafte Zufahrten zu den Mast-

standorten vorgesehen, wobei für diese kein dauerhafter Ausbau erfolgt, sondern lediglich eine 

Sicherung im Grundbuch notwendig ist. Bei Bedarf werden die Zufahrten z. B. durch Auslage von 

druckverteilenden Platten errichtet und wieder zurückgebaut.  

 
Die vorgesehenen Maßnahmen tragen zur Schonung des Talraumes bei und schränken den 

Entwicklungsraum vom Gewässer nicht bzw. nur geringfügig ein. Das Verbesserungsgebot wird 

somit nicht behindert. 

 

4.1.2 Überschwemmungsgebiete  

Die Identifizierung der Überschwemmungsgebiete erfolgte in der Wasserwirtschaftlichen Unter-

suchung der Anlage 12 im Kapitel: 4.5 Anlagen in Überschwemmungsgebieten [13]. Die Auswei-

sung von Überschwemmungsgebieten ist Bestandteil der EG Hochwasserrichtlinie (EG-HWRL), 

die am 26.11.2007 in Kraft trat und 2009 durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 

31.07.2009 und das Landeswassergesetz Schleswig-Holstein (LWG) vom 26.03.2010 in nationa-

les Recht umgesetzt wurde. Als Grundlage der Beurteilung des Überschwemmungsrisikos liegen 

die Hochwasserkarten § 74 WHG zugrunde. Nach dem Vergleich der Hochwasserrisikogebiete 
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durch Küsten- und Flusshochwasser mit dem Trassenverlauf konnte festgestellt werden, dass 

sich keine Überschwemmungsgebiete in unmittelbarer Nähe (Arbeitsbereich, Schutzstreifen) 

zum geplanten Trassenabschnitt befinden.  

 

4.2 Bewertung der Auswirkungen auf die Grundwasserkörper 

Die Grundwasserhaltung ist grundsätzlich temporär und nur während der Bauarbeiten vorgese-

hen. Nach der Wiederherstellung der Bauflächen ist zu erwarten, dass sich die natürlichen 

Grundwasserverhältnisse erneut einstellen. Die Verschmutzungsgefährdung des GWK (potenzi-

elle Kontamination durch Öle, Schmierstoffe, Farbstoffe oder anderweitige Schadstoffe) ist eben-

falls auf die Bauphase beschränkt. Die bereits in Kapitel 2.1 aufgeführten Maßnahmen zum 

Grundwasserschutz sind allgemein gültig und sollen lokale stoffliche Belastungen ausschließen. 

Auch die Grundwasserströmung wird durch den Einbau der Fundamente nicht gestört, da die 

Ausdehnung der Fundamente im Vergleich zum Grundwasserleiter zu gering ist. Beim Versi-

ckern des Regenwassers gehen ebenfalls keine Gefahren aus, da die darüber liegende Boden-

zone als natürlicher Filter eingesetzt wird. Mögliche Verschlechterungen des mengenmäßigen 

sowie chemischen Zustandes des Grundwassers sind nicht zu erwarten. 

 

5 Zusammenfassung 

Die TenneT TSO GmbH plant den Bau der etwa 9,3 km langen „380-kV-Leitung Handewitt – 

Kassoe Nr. 327“ (LH-13-327) zwischen dem im Bau befindlichen Umspannwerk Handewitt 

(Flensburg) bis zur Bundesgrenze zu Dänemark. Das Bauvorhaben muss mit den Regelungen 

der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) konform gehen. 

 

Durch den Bau der Leitung Handewitt – Kassoe Nr. 327, Abschnitt Flensburg – Bundesgrenze zu 

Dänemark“ sind keine Beeinträchtigungen der Oberflächenwasser- und Grundwasserkörper zu 

erwarten. Die in Kapitel 2.2 aufgeführten Risiken für die Wasserkörper führen zu keiner Ver-

schlechterung des chemischen und ökologischen Zustandes bzw. des ökologischen Potenzials 

der betroffenen OWK. Nachteilige Auswirkungen auf den mengenmäßigen und chemischen Zu-

stand der Grundwasserkörper sind nicht zu erwarten. 

 

Wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, werden Maßnahmen in den Talräumen von Gewässern auf ein 

mögliches Minimum reduziert, sodass der Entwicklungsraum vom Gewässer nicht bzw. nur ge-

ringfügig eingeschränkt wird und das Verbesserungsgebot nicht behindert wird. Unter Bezug-

nahme auf die Auswirkungsprognose kann sicher davon ausgegangen werden, dass die vorha-
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benbedingten Beeinträchtigungen nicht dazu führen, dass die Voraussetzungen für die Erlan-

gung eines guten Zustandes der Gewässer eingeschränkt werden. Durch das Vorhaben kommt 

es zu keiner Verfestigung der bislang nicht guten Zustände der bewertungsrelevanten Qualitäts-

komponenten. 

 

Das gesamte Bauvorhaben geht mit dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsge-

bot der Wasserrahmenrichtlinie konform.  
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